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Allgemeinverfügung 
über die Erklärung zur Erweiterung des Naturparks 

"Saale-Unstrut-Triasland" 

Bek. des MLU vom 8. 5. 2008 - 23.22440/2.1 

Aufgrund des § 36 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 Satz 2 
i. V. m. § 39 Abs. 2 des Naturschutzgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 23.7.2004 (GVB!. LSA S. 454), zu
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 12.2005 
(GVBI. LSA S. 769, 801), und Abschnitt II Nr. 8 des 
Beschlusses der Landesregierung über den Aufbau der 
Landesregierung Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung der 
Geschäftsbereiche vom 24. 10. 2006 (MB!. LSA S. 677), 
geändert durch Beschluss vom 14. 11. 2006 (MB!. LSA 
S. 723), ergeht folgende Verfügung zur Erweiterung des 
Naturparks "Saale-Unstrut-Triasland": 

1. Erklärung zum Naturpark 

1.1 Der mit Verordnung über den Naturpark "Saale
Unstrut-Triasland" vom 2. 2. 2000 (GVB!. LSA S. 134) 
erklärte Naturpark "Saale-Unstrut-Triasland" wird durch 
die in der Nummer 2 näher bezeichneten Teile des Natur
raumes der Triaslandschaft um Saale und Unstrut er
weitert. Diese Flächen werden zum Naturpark erklart und 
gern aß Nummer 4 m drei Zonen gegliedert. 

1.2 Die Bezeichnung "Saale-Unstrut-Triasland" gilt für 
das Gesamtgebiet. 

2. Flächenbeschreibung und Abgrenzung 

2.1 Das Erweiterungsgebiet des Naturparks hat eine 
Größe von etwa 32 570 Hektar. Die äußere Grenze des 
Naturparks wird in den als Anlagen 1 und 2 beigefügten 
Übersichtskarten, weIche Bestandteil dieser Allgemein
verfügung sind, im Maßstab 1: 120 000 dargestellt. Die 
Erweiterung des Naturparks umfasst ganz oder teilweise: 

a) im Landkreis Burgenlandkreis die Stadt Ostcrfeld sowie 
die Gemeinden Baumersroda, Bergisdorf, Breitenbach, 
Bröckau, Döschwitz, Droßdorf, Droyßig, Ebersroda, 
Gleina, Grana, Haynsburg, Heidegrund, Heuckewalde, 
Karsdorf, Kretzschau, Meineweh, Schellbach, Unterkaka, 
Weißenborn, Wetterzeube, Wittgendorf und Zeuchfeld; 

b) im Landkreis Saalekreis die Städte Mücheln (Geiseltal) 
und Querfurt sowie die Gemeinden Albersroda, Barn
städt und Steigra. 

2.2 Die Grenzen der Erweiterung des Naturparks sind in 
einem aus 36 Kartenblattern bestehenden topographischen 
Schwarz-Weiß-Kartensatz im Maßstab 1: 10 000 (TK 10 N) 
eingetragen. Maßgebend für den Grenzverlauf der Er
weiterung des Naturparks ist die schwarz dargestellte Linie. 
Sie verläuft auf der dem SchutzgebIet abgewandten durch 
schwarze Dreiecke gekennzeichneten Seite. Die Grenze 
des bereits bestehenden Naturparks ist durch eine schwarze 
Linie gekennzeIchnet, die durch eine Punktreihe innen 
berührt wird. 

Je eine Ausfertigung des Kartensatzes im Maßstab 1 : 10000 
wird bei der oberen Naturschutzbehörde, im Landesamt 
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für Umweltschutz und bei dem Naturparktrager sowie bei 
den zuständigen unteren Naturschutzbehörden aufbewahrt. 
Diese Karten sind während der jeweiligen Dienstzeiten 
kostenlos einsehbar. 

3. Zweck und Entwicklungsziele 

3.1 Die Festsetzung der Erweiterung des Naturparks 
"Saale-Unstrut-Triasland" dient unter Beachtung der Ziele 
der Raumordnung, die das Gebiet wegen seiner land
schaftlichen Voraussetzungen fur die Erholung vorsehen, 
und naturschutzrechtIichen Bestimmungen dem Zweck 

a) der Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der 
für den Naturraum typischen Vielfalt, Eigenart und 
Schonhelt der Teillandschaften und Lebensräume in der 
Saale-Unstrut-Triaslandschaft als Grundlage fur die 
Erholung des Menschen und damit der Sicherung und 
Verbesserung der ökologischen und wirtschaftlichen 
Lebensgrundlage der Bevölkerung, 

b) der Entwicklung der Erweiterungsfläche zu emem 
Naturpark, in dessen Naturraum mit seinem komplexen 
Lebensraumgefüge 

aa) die natürliche Entwicklung von Ökosystemen, die 
schutzzielbezogene Landschaftspflege und die nach
haltige Nutzung der Naturressourcen sowie 

bb) die Schaffung und Verbesserung der Grundlagen fur 
eine nachhaltige und ressourcenschonende Regional
entwicklung 

beispielhaft gewährleistet sind. 

3.2 Im Naturpark im Sinne e1l1er naturraumbezogenen, 
einheitlichen und großräumigen EntWIcklung 

a) sind neben der Eigenart und Schönheit der Landschaft 
auch die kulturhIstOrIschen Werte und Traditionen sowie 
typische Landnutzungsformen, wie der Weinbau, zu 
bewahren und zu fördern, um der NaturparkregIOn zu 
einer besonderen Bedeutung fur Naturschutz, Land
schaftspflege, Umweltbildung und Fremdenverkehr zu 
verhelfen, 

b) sind BereIche fur naturschutzverträgliche Erholung und 
Fremdenverkehr schutzzonenspezifisch umweltverträg
lich und wirtschaftlIch zu erschließen, 

c) ist die Sicherung der nachhaltigen Nutzung von land-, 
forst- und wasserwirtschaftlich bedeutungsvollen Flächen 
im Einklang mit den Schutzzielen der e1l1zelnen Zonen 
zu verfolgen, 

d) ist die gebietstypIsche Siedlungsstruktur mit ihren his
torisch gewachsenen Orts bIldern in tradItioneller Bau
weise mit Gärten, Weinbergen und Freiflachen zu er
halten, 

e) ist durch schrittweise Einführung umweltfreundlicher 
Transportmittel und Transportsysteme die Umweltbelas
tung durch das Verkehrsaufkommen zu begrenzen, 

f) ist ein Netz von Wanderwegen zur Besucherlenkung 
und damit zum Schutz von Natur und Landschaft aus
zuweisen und zu entwickeln. 

Den Entwicklungszielen des Naturparks steht eine wett
bewerbsfähig betriebene und den Erfordernissen des Agrar-
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marktes, sich auf einen Betriebszweig bezogene, 'struktu
rell und technologisch anpassende Landwirtschaft nicht 
entgegen. 

3.3 Die besonderen Schutzzwecke von Teillandschaften 
und Lebensraumtypen sind in den Schutzgebietsverord
nungen der Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete 
sowie anderen naturschutzrechtlichen Vorschriften bestimmt. 

.4. Zonierung 

4.1 Das Gebiet des Naturparks wird in folgende drei 
Zonen gegliedert: 

a) Naturschutzzone (Zone I), 

b) Landschaftsschutz- und Erholungszone (Zone II), 

c) Puffer- und Entwicklungszone (Zone III). 

4.2 Die Zone I umfasst alle vorhandenen Naturschutz
gebiete Im Sinne des § 31 Naturschutzgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt. Sie dient den Zielen des Naturschutzes 
entsprechend den jeweiligen Schutzgebietsverordnungen. 

4.3 Die Zone II umfasst alle vorhandenen Landschafts
schutzgebiete im Sinne von § 32 Naturschutzgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt. Sie dient den Zielen der land
schaftsbezogenen Erholung unter dem Aspekt eines natur
vertraglichen Tounsmus entsprechend den jeweiligen 
Landschaftsschutzgebietsverordnungen. 

4.4 Die Zone III umfasst alle übrigen Bereiche des N atur
parks. 

5. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

5.1 Zur einheitlichen Entwicklung und Pflege des Natur
parks ist durch den Träger des Naturparks eine Pflege- und 
Entwicklungskonzeption für das Erweiterungsgebiet des 
Naturparks unter Berucksichtigung des Pflege- und Ent
wicklungsplans gemäß § 5 der Verordnung über den Natur
park "Saale-Unstrut-Triasland" vorzulegen. Als Grundlage 
zur Umsetzung des Zwecks und der EntwIcklungsziele 
hat dieser 

a) die Empfehlungen der Pflege- und EntwIcklungspläne 
zu den Naturschutz- und Landschaftsschutzgebietcn im 
Sinne emer einheitlichen naturraumbezogenen Gebiets
entwicklung zu berücksichtigen und Empfehlungen in 
Bezug auf das Gesamtgebiet zu geben, 

b) Möglichkeiten der nachhaltigen Entwicklung sowie der 
Verbesserung des Erholungswertes des Naturparks unter 
Beachtung der Naturschutzbelange aufzuzeigen sowie 

c) eine Konzeption für Erholungsinfrastruktur unter Beach
tung der Naturschutzbelange zu entwickeln. 

5.2 Die Pflege- und Entwicklungskonzeption ist unter 
Berücksichtigung des Pflege- und Entwicklungsplans 
gemäß § 5 der Verordnung über den Naturpark "Saale
Unstrut-Triasland" im Bedarfsfall fortzuschreiben. Die obere 
Naturschutzbehörde kann eine Fortschreibung der Pflege
und Entwicklungskonzeption anordnen. Nummer 5.1 gilt 
entsprechend. 

5.3 Die Pflege- und Entwicklungskonzeption dient als Fach
planung des Naturschutzes gegenüber anderen Planungs
trägern. 

6. Trägerschaft und Aufgaben 

6.1 Träger des Naturparks "Saale-Unstrut-Triasland" ist 
der Verein "Naturpark Saale-Unstrut-Tnasland e. v.", der 
sich mit Schreiben vom 22. 5. 2007 zur Übernahme der 
Trägerschaft bereit erklärt hat. 

6.2 Die Aufgaben zur Entwicklung des Naturparks werden 
sowohl im Rahmen der gesetzlich geregelten Zuständig
keiten für die Natur- und Landschaftsschutzgebiete als 
auch im Rahmen der Trägerschaft des Naturparks wahr
genommen. 

6.3 Für die Erfüllung der naturraumbezogenen Aufgaben 
tritt der Verein "Naturpark Saale-Unstrut-Triasland e. V." 
als Koordinator auf. Das Koordinierungszentrum arbeitet 
eng mit den Jeweils zuständigen Behörden, Gebietskörper
schaften, Betroffenen und Verbändcn zusammen. 

6.4 Die Aufgaben Im Naturpark "Saale-Unstrut-Trias
land" umfassen insbesondere: 

a) fachliche und dokumentarische Begleitung der Pflege 
und Entwicklung des Naturparks als einheitlich zu ent
wickelndes und zu pflegendes großräumiges Gebiet, 

b) Koordinierung der Konzeption und Betreuung von land
schaftspflegerischen Aufgaben, insbesondere unter land
schaftsasthetischen und kulturhistorischen Gesichtspunkten 
zur Erhaltung der landschaftlichen Voraussetzungen eines 
nachhaltigen Tourismus, 

c) Koordinierung von naturwissenschaftlichen Untersu
chungen (naturwissenschaftliche Bestandsanalyse), 

d) Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Land
schaft mit der Zielstellung der Verknupfung von Natur
schutz und Erholung, 

e) Erhalt der charakteristischen Kulturlandschaft mit ihrer 
Arten- und Biotopvielfalt durch Förderung von natur
und landschaftsverträglicheri Methoden in der Land-, 
Forst- und WasserWirtschaft, 

f) Förderung einer nachhaltigen Nutzung und Vermark
tung regionaler Produkte und Stärkung der regionalen 
Identität, 

g) Bewahrung und Förderung des kulturellen Erbes, Erhalt 
von Bau- und Bodendenkmalen sowie Weiterentwick
lung der Siedlungs- und Baukultur zur Sicherung der 
nachhaltigen RegionalentwIcklung, 

h) Förderung eines breiten Umweltbewusstseins durch 
Umweltbildung sowie Informations- und Öffentlich
keitsarbeit für die Bevölkerung und die Besucher des 
Naturparks uber dessen Anliegen, seine Naturausstat
tung und die Kulturgeschichte der Landschaft, 

i) Begleitung der Organi sation und Lenkung des B es uc her
und Erholungsverkehrs. 

Die Zuständigkeiten für hoheitliche Aufgaben bleiben 
unberührt. 
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7. Inkrafttreten 

Die Erklärung zum Naturpark gilt mit der Veröffent
lichung im Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt 
als im Sinne des § 36 Abs. 1 Naturschutzgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt bekannt gemacht. Sie tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Herausgegeben vom Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt. 

8. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Halle, Thüringer Straße 16 in 06112 Halle (Saale) schrift
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten oder der 
Urkundsbeamtin. der Geschäftsstelle erhoben werden. 

Verlag, Gesamtberstellung und Vertrieb: Freyburger Buchdruckwerkstätte GmbH, Am Gewerbepark 15, 06632 Freyburg (Unstrut), 
Telefon: (034464) 3040; Telefax: (034464) 2 8067; E-Mail: verlag@fbl.de. 
Erschemt nach Bedarf; laufender Bezug durch die Post; Einzelexemplare durch den Verlag. 
Bezugspreise: 
a) Abonnement 117,60 € jahrlich einschließlich Mehrwertsteuer und Versandkosten im Inland; Klindigung nur zum Ende des Kalendetjahres splltestens 

drei Monate vor Jahresende; 
b) Einzelnummer je angefangene 16 Seiten 1,53 € einschließlich Mehrwertsteuer, jedoch zuzuglich Versandkosten. 
Internet: http://www.landesrecht-sachsen-anhalt.mfo 
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Anlage 2 
t ur AilgomeinWlt10gung Obor die Erklifung der rwehen.mo de. Naturparks 

Erweiterung des Naturparks 
"Saale-Unstrut-Triasland " 

Grenze der Erwoiterungsflächen Ö 
Grenze des bestehenden Naturparks D 

Maßstab 1 : 120 000 9 :t 4 km 
= 

TopOQraphi.cl'lo Landelkertonwe,'kc 1 ; 10000 (36 TK 10) und 1 : 100 000 
le 4 734. C 4738. C 5134. C 5138) für da. Gebiet dei Neturparks 
~SIlilll Ie-Un'trut·TrllJl land ": 
o Landeumt für Vctmouung und Geolnformatlon Sech.tm-Anhalt 

Mlnlsterlum tür landwirtschaft und Umwelt 
delltmdel Sach6tm-Anhalt 
Magdoburg, don 8. Mal 2008 
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